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2557. Öffentlicher Gestaltungsplan Rotenbrunnen, Winterthur 
Am 5. April 1993 setzte der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur 
den öffentlichen Gestaltungsplan Rotenbrunnen fest. Dagegen wurde 
ein Rekurs erhoben, den die Baurekurskommission IV mit Entscheid 
Nr. 43 vom 24. März 1994 bis auf einen Punkt abgewiesen hat. Der 
Stadtrat hat diesen Entscheid im Einvernehmen mit dem Büro des 
Grossen Gemeinderates nicht weitergezogen; er ist demzufolge in 
Rechtskraft erwachsen. 

Die Siedlung Rotenbrunnen wurde im Kriegsjahr 1942 nach den 
Grundsätzen der Schweizerischen Vereinigung für Innenkolonisation 
und industrielle Landwirtschaft erstellt. Sie bezweckte eine weitgehende 
Selbstversorgung der Bewohner. Sie umfasst 14 Doppeleinfamilienhäu-
ser mit angebautem Schopf. Trotz verschiedener An- und Nebenbauten 
ist das Siedlungsbild überaus gut erhalten und als wichtiger kulturge-
schichtlicher Zeuge der Kriegszeit erhaltenswert. 

Mit dem Gestaltungsplan wird ein einheitliches Grundmuster für 
bauliche Ergänzungen vorgeschrieben, das die Erhaltung des Erschei-
nungsbildes und der Struktur der schutzwürdigen Siedlung und ihrer 
Umgebung gewährleistet. Er besteht aus den Bauvorschriften, dem 
Situationsplan und den beiden Ergänzungsplänen Nrn. 11 und 12. 
Art. 5 Abs. 2 der Bauvorschriften wurde gemäss Entscheid der Bau-
rekurskommission geändert. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (Art. 5 
PBG). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der vom Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur am 5. April 
1993 festgesetzte Gestaltungsplan Rotenbrunnen wird unter Berück-
sichtigung der von der Baurekurskommission IV vorgenommenen 
Änderung von Art. 5 Abs. 2 der Bauvorschriften genehmigt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur, 8402 Winterthur (unter 
Beilage von sechs mit Genehmigungsvermerk versehenen Exempla-
ren des Gestaltungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen 
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 24. August 1994 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 
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